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N- . 1. Sonnlagz den 3 . Januar. 1904.

Polizei -Berordnnng,
betreffend den Verkehr mit Gcheimmitteln

und ähnlichen Arzneimitteln.
Auf Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes

ab», die allgemeine Landcsverwaltungvom 3O.Juli
1883 5G--S . S . 195), sowie der §§ 6, 12 und 13
der Verordnung vom 20. September 1867(G.-S.
S 1529) wird über den Verkehr mit Gehennmitteln
und ähnlichen Arzneimitteln unter Zustimmung des
Proviuzialrats für den Umfang der Provinz Hessen-
Nassau folgendes angeordnet:

8 1.
Auf den Verkehr mit denjenigen Geheimmitteln

und ähnlichen Arzneimitteln, welche in den nach¬
stehenden VerzeichnissenA und B aufgesührt sind,
«udcn die nachfolgenden Vorschriften Anwendung;
die Ergänzung der Verzeichnisse bleibt Vorbehalten.

8 2.
Die Gefäße und die äußeren Umhüllungen, in

oenen diese Mittel abgegeben werden, müssen mit
einer Inschrift versehen sein, welche den Namen
de» Mittels und den Namen oder die Firma des
Verfertigers deutlich ersehen läßt. Außerdem muß
die Inschrift auf den Gefäßen oder den äußeren
Umhüllungen den Namen oder die Firma de« Ge¬
schäfts, in welchem das Mittel verabfolgt wird,
und die Höhe des Abgabepreise« enthalte»; diese
Bestimmung findet auf den Großhandel keine An¬
wendung.

Es ist verboten, auf den Gefäßen oder äußere»
Umhüllungen, in denen ein solche«Mittel abgegeben
wird. Anpreisungen, insbesondere Empfehlungen,
Bestätigungen von Heilerfolgen, gutachtliche Aeutze-
rungen oder Danksagungen, in denen dem Mittel
eine Heilwirkung oder Schutzwirkung zugeschrieben
wird, anzubringen oder solche Anpreisungen, sei es
bei der Abgabe des Mittels, sei cs auf sonstige
Weise zu verabfolgen.

8 3.
Der Apotheker ist verpflichtet, sich Gewißheit

darüber zu verschaffen, inwieweit auf diese Mittel
die Vorschriften über die Abgabe stark wirkender
Arzneimittel Anwendung finden.

Die in dem VerzeichnisB aufgeführten Mittel,
sowie diejenigen in dem VerzeichnisX aufgeführten
Mittel, über deren Zusammensetzung der Apotheker
sich nicht soweit vergewissern kann, daß er die Zu¬
lässigkeit der Abgabe im Handverkauf zu berurteilcn
vermag, dürfen nur auf schriftliche, mit Datum
und Unterschrift versehene Anweisung eines Arzte«,
Zahnarztes oder' Tierarztes, im letzteren Falle
jedoch nur beim Gebrauch für Tiere, verabfolgt
werden. Die wiederholte Abgabe ist nur auf
jedesmal erneute derartige Anweisung gestattet.

Bei Mitteln, welche nur auf ärztliche An¬
weisung verabfolgt werden dürfen, muß auf den
Abgabeqesäßen oder den äußeren Umhüllungen die
Inschrift: . Nur auf ärztliche Anweisung abzngeden"
angebracht sein.

81.
Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden

Bestimmungen werden, sofern nicht nach den
gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe ver¬
wirkt ist. mit Geldstrafe bis zu 60 Mk., im Un-
vermögcnsfalle mit entsprechender Haft bestraft.

8 5.
Was die öffentliche Ankündigung der in den

VerzeichnissenA und B ausgeführten Mittel, sowie
der Ächeimmittel und Reklamemittel überhaupt
betrifft, so behält es bei der Polizeiverordnung
des Regierungs- Präsidenten zu Cassel vom
20. Oktober 1893 (Amtsblatt S . 286) und des
Regierungs-Prästdente» zu Wiesbaden vom 16. Mai
1902(AmtsblattS . 259) sein Bewenden.

8 6.
Diese Polizciverordnung tritt am 1. Januar

1904 in Krait.
Ca fiel, den9. Dezember 1903.

Der Ober-Präsident, von Windyeim.
« ... Verzeichnis a.Adlcrfluid.

Amarol(auch Jngestol).
American coughing eure Luhes.
Antiarthrin und Antiarthrinpräparate(auchSells Antiarthrin).
Antigichtwein DuflotS (auch Antigichtwcin
Oswald NierS oder Vin Duflot).
Antimcllin(auch Essentia Antimellini com-
posita).
Antirheumaticum Saids (auch Antirheumati¬
cum nach vr . Said oder AntirheumaticumLucks). .
Antitnssin.
Asthmapulver Schiffmanns(auch Asthmador).
AsthmapuloerZematone. auch in Form der
Asthmazigaretten Zematone(auch anliasthma-
tische Pulver und Zigaretten des ApothekersEsconflarre).
Augenwasser Whites(auch vr . Whites Augen-
Wasser von Ehrhardt).
Ausschlagialbe Schützes(auch Unioersalbeil-
Schütze«)" Umversal- und Ausschlagsalbc
Balsam Bilfingcrs.
Balsam Lamvcrts(auch Gichtbalsam LampcrtS
oder Lampert-Stepf-Balfam).
Balsam SprangerS(auch Sprangerschcr).
Balsam Thierrys (auch allein echter Balsam

”l" “ *■

SaSSä, *"*" (”'**mm‘
Beinschäden Indian BohnertS.
Blutreinigungspulver HohIS.
Blutreinigungspulver Schützes.

17.
18.
19.
20.

21. Blutreinigungstce Wilhelms (auch antiar-
thritiicher und antirhcumatischer Blutreini-
gungStce Wilhelms). .

22. Bräune-Einreibung LampcrtS(auch Umversal-
Bräune Einreibung und DiphtheritiStinktur).

23. Bromidia Battle und Comp.
24. Bruchbalsain Tänzers.
25. Vruchsalbe des pharmazeutischen BüreauS

Valkcnbcrg(Valkenbnrg) in Holland (auch
Pastor Schmits Bruchsalbc).

26. Latlisrtio pills Ayers (auch ReinigungSpillcn
oder abführende Pillen Ayers).

27. Corpnlin (auch Corpnlin-EntfettungSpralineS
oder Pralines de Carlsbad).

28. Djocat Bauers.
29. Elixir Godineau.
30. Embroeation Ellimans (auch Universal

embrocation oder Ellimans Univerfal-Ein-
reibemittel für Menschen), ausgenommen
Embroeation ete. kor horses.

31. Epilepsicheilmittel QuanteS (auch Spezificum
oder GesundheitsmittelQuanteS).

32. Epilepsiepnlvcr Caffarinis(auch Polveri anti¬
epilettische Caffarinis).

33. Eukalyptusmittel Hetz's (Eukalyptol und
Eukalyptusöl Hcß's).

34. GcbirgStee, Harzer, Lauers.
35. Gehörö! Schmidts(auch verbessertes oder neu

verbessertes Gchöröl Schmidts).
36. GesundheitSkräuterhonig LückS.
37. Gicht- und Rbeumatismnslikör. amerikanischer

Latonr (auch Bemedy Eatons).
38. Glandulc».
39. Glhcoiolvol LindncrS (auch Antidiabcticum

LindnerS).
40. Heilsalbe SprangerS (auch Sprangcrsche oder

Zug- u. Heilsalbe SprangerSo.Sprangcrsche).
41. Hciltränke Jacobis (auch Heiltrankeffenz, ins¬

besondere Königstrank Jacobis).
42. Homeriana lauchBrusttee Homeriana, russischer

Knöterich, Polygenum aviculare).
43. Injection Brou (auch Brou'sche Einspritzung).
44. Ingeotion au matieo (auch Einspritzung mit

Matico).
45. Kalofin Lochers.
46. Knöterichtee. russticher, WeidemannS(auch rufl.

Knöteridi- oder Brusttee WeidemannS).
47. Kongopillen RichterS(auch Magenpilleu Richters.
48. Kräutertee LückS.
49. Kräuterwein Ullrichs(auch Hubert Ullrichscher

Kräuterwein).
50. Kronessenz, Altonaer(auch Kronenessenz oder

Menadiesche oder Altonaische Wunder-Kron-
effenz).

51. Lebensessenz FernestS(auch FernestscheLebens-
effenz).

52. Liqueur du Docteur Laville (auch Likör des
vr . Laville).

53. Loxapillen Richters.
54. Magenpillen Tachts.
55. Magentropfen Bradys (auch Mariazeller

Magentropfen Bradys«.
56. MagentropfenSprangerS(auch Sprangcrsche).
57. Mother Seigels pills (auch Mutter Seigels

Abführnngspillen oder operatjng pills).
58. Mother Leigels syrup (auch Mother Seigels

curative syrup tor dyspepsia, Extract of
Amerikan roots oder Mutter Seigels heilender
Syrup).

59. Nervenfluid Dreffels.
60. NervenkraftelixirLieber«.
61. Nervenstärker Pastor König» (auch Pastor

Königs Nerve Tonic).
62. Orffin (auch Baumann- Orffschcs Kräutcr-

näbrpulver.
63. Pain-Expcller.
64. Pectoral Docks(auch Hustenstillcr Bocks).
65. Pillen, indische(auch Antidysentericum).
66. Pillen MorisonS.
67. Pillen Redlingers(auch Redlingerfche Pillen).
68. Pilules du vocteur Vaville (auch Pillen

LavilleS).
69. ReduktionSpillen, Marienbader(auch Marien-

bader Reduktionspillenfür Fettleibige).
70. Regenerator LiebautS(auch Regenerator nach

Liebaut).
71. Bemedy Alherts (auch AlbeitS Rheumatismus-

und Gichtheilmtttel).
72. Saecharofalvol.
73. Late remedies Warners (Lake eure, Lake

diabetic, Lake nervine, Lake pilis).
74. Sanjana-Präparate (auch Sanjana-Spezifiea).
75. Sarsaparillian Ayers (auch AyerS zusammen¬

gesetzter und gemischter Sarsaparillaextrakl).
76. Sarsaparillian Richters (auch Ext,'actum

Larsaparillae compositum Richter).
77. Sanerstoffpräparate der Sanerstoffheilanstalt

Vitafer.
78. Schlagwasser Weißmanns.
79. Schweizerpillen Brandts.
80. Sirup Pagliano (auch Sirup Pagliano Blut¬

reinigungsmittel, auch Blutreinigungs- und
BlulerfrischungSsirup Pagliano des Pros.
Girolomo Pagliano oder Sirup Pagliano von
Prof. Erneflo Pagliano.

81. Spermatol(auch Stärknngselixir Gordons).
82. Svestaltees Lücks (auch Spezialkräutertees

Lücks).
83. Stomakal Richters(auch Tinktura stomachica

Richter).
84. Tarolinkapseln.
85. Tuberkeltod (auch Eiweiß-Kränterkognak-

Emulston Stickes).
86. Universalmagenpulver Barellas.
87. Vin Mariani (auch Marianiwein).
88. VulneralcrSme (auch WuildercNik Vulnreal).
89. Wundensalbe, konzessionierte, Dicks (auch

Zitlauer Pstaster).
90. Zambakapseln Lahrs.

5.

Verzeichnis b.
Antineon Lochers.
Augenbeilbalsam, vegetabilischer, Reichels(auch
Ophthalmin Reichels).
Diphtheritismittel Noortwycks(auch Noort-
wycks antiseptisches Mittel gegen Diphtherie).
Heilmittel des Grafen Mattei (auch Graf
Ceiare Matteische elektrohomöopathische Heil¬
mittel).
Sternmittel, Genfer, Sauters (auch elektro-
homöopathische Sternmittel von Sauter in
Genf, oder Neue elektro-homöopathische Stern¬
mittelu. s. w.) _ *

Landespolizeiliche Anordnung.
Nachdem es gelungen ist, die im Augustl. I.

eingetretene Verseuchung de? Negierungsbezirks
Wiesbaden mit Maul- und Klauenseuche ans
ihren ursprünglichenHerd zu beschränken, ordne
ich hiermit zum Zwecke der definitiven Austilgung
der genannte» Seuche auf Grund der §§ 18 bis 20,
22 und 27 des Reichsgesetzes, betreffend die Abwehr
»nd Unterdrückung von Viehseuchen vom 23. Juni
1880- 1. Mai 1894, bezw. der 88 1. 59 und 59a
der BundeSratsinstruktio» vom 30.Mai—25. Juni
1895, sowie auf Grund des 8 56h. Abs. 3 her
Gewerbeordnung, in der Fassung de« Gesetzes vom
6.August 1898 lR.-G.-BI.S .685) mit Genehmigung
des Herrn Ministers für Landwirtschaft. Domänen
und Forsten bis auf weiteres Folgender an:

8 1.
DieIandespolizeiIicheAnordnungvomL4.August

1903(Amtsblatt St . 35, Seite 459) nebst ihrer
unterm 26. September 1903 (Amtsblatt St . 40.
S . 519) erlassenen Abänderung wird aufgehoben.

8 2.
Ans dem Kreise St . Goarshausen dürfen

Wiederkäuer und Schweine nur nach vorheriger
Untersuchung durch den beamteten Tierart aur-
geführt werden. Dieser hat über die Seuchenfreiheit
der Tiere und der Ortschaft, aus der sie anSgeführt
werden sollen, eine mit seinem Dienststempelver¬
sehene Bescheinigung auSzustellen. Die Gültigkeit
der letzteren dauert 2 Tage, einschließlich des
Ausstellungstages.

Die Bescheinigung muß den beamteten Tier¬
ärzten und Gendarmen auf Verlangen jederzeit
von dem Begleiter der Tiere vorgelegt werden.

8 3.
Im Kreise St . Goarshausen ist der Handel

im Umherziehen mit Klauenvieb(Rindvieh, Schafe,
Ziegen und Schweine) und Geflügel für die Dauer
von 3 Monaten untersagt.

84.
In Gemeinden, in welchen auch nur ein Fall

von Maul- und Klauenseuche sestgestellt worden ist,
ist unbeingten Personen, insbesondere Viehhändlern
und Metzgern, das Betreten von Ställen und
Weiden nicht zu gestatten. In solchen Gemeinden
darf Klauenvieh nicht auf öffentliche Wege gelassen
werden, ohne daß eine vorherige Reinigung der
Klauen stattgefunden hätte.

Auch sind in verseuchten Ortschaften die öffent¬
lichen Straßen täglich mindestens einmal besenrein
zu machen.

8 5.
Wer den Vorschriften dieser Anordnungen zn-

widerhandelt. wird, sofern nickt nach § 328 des
Strafgesetzbuches eine höhere Strafe verwirkt ist,
ans Grund der 88 66 und 67 des ReickSgesetzes
vom 23. Juni 1880— 1. Mai 1894— bezw. des
8 148 der ReichSgewerbeordnung bestraft.

8 6.
Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer

Veröffentlichung im Amtsblatte in Kraft. Die
den Verkehr beschränkenden Vorschriften derselben
werden aufgehoben werden, sobald die Gefahr der
Weiterverbreitungder Maul- und Klauenseuche im
Bezirke beseitigt sein wird. *

Wiesbaden, den 14. November 1903.
_ Der Regierungspräsident.

Bekanntmachung.
Im Anschlüsse an meine Bekanntmachung vom

5. Novemberd. I . bringe ich hiermit zum Zwecke
der Ermittelung der Inhaber von Kraftfahrzeugen
zur allgemeinen Kenntnis, daß seiten« der Herren
Minister der öffentlichen Arbeiten und de« Innern
dem Regierungsbezirke Hannover die weiteren Er-
keimungrnnmmern 901 bis 1200 und dem
Regierungsbezirk Pose» die weiteren Nummern 101
bis 200 zugereist worden sind.

Wiesbaden, den3. Dezember 1903.
Der Regierungr-Präsident. I . V.: gez. v. GizySi.

Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hiermit
zur allgemeinen Kenntnis. *

Wiesbaden, den 18. Dezember 1903.
Der Polizei-Präsident. I . V. : Faltke.

Bekanntmachung.
Zu Unterrichtkzwecken, z. B. beim Entwerfen

von Zeichnungen auf Wandtafeln werden zuweilen
farbige Kreiden verwendet. Neuere Unter¬
suchungen haben ergeben, daß derartige Kreiden
sehr oft einen der menschlichen Gesundheit schädlichen
Arsen- und Bleigehalt haben.

Es wird deshalb hierdurch vor dem Gebrauche
derartiger arsen- und bleihaltiger Farbkreiden
öffentlich gewarnt. *

Wiesbaden , den 26. November 1903.
Der RegierungS-Präsident«

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , den 12. Dezember 1903.

Der Polizei-Präsident: v. Schenck.

Bekanntmachung.
Auf den von Geschäftsinhabern gestellten Antrag

wird auf Grund de« 8 139k R.-G.-O. nach amt¬
licher Feststellung der Zweidrittel-Mehrheitlnerdnrch
bestimmt, daß sämtliche offene Verkaufsstellen dev
Leder- nnd Schuhmacher-Artikel-Händlerm
Wiesbaden, abends8 Uhr, sowie in der Zeit»wischen
5 und7 Ubr morgens für den geschäftlichen Verkehr
zu schließen sind. Ausgenommen von dieser Anord¬
nung, soweit sie sich auf den Ladenschluß am Abend
erstreckt, sind die nach8 139e G.-O. für eme ver¬
längerte Beschäftignngszeit festgesetzten Tage.

Wiesbaden , den 14. Dezember 1903.
Der Regierungs-Präsident. I . V.: v. Gizycki»

Bekanntmachung.
Anträge auf Erneuerung von LegitimationS-

nnd GewerbelegitimationSkartensind beim zu¬
ständigen Polizei-Revier, unter Vorlage der
abgelaufencn Karlen, zu stellen. Die neu au«--
gefertigten Karten können alsdann, 2 Tage nach
gestelltem Anträge, im Gewerbe-Büreau der
Königlichen Polizcidirektion hicrsclbst(Zimmer
Nr. 22) gegen Entrichtung der Stcmpelgcdühr, in
Empfang genommen werden. *

Wiesbaden, den 21. Dezember 1903.
_ Der Polizei-Präsident. I , V. : Falcke.

Bekanntmachung.
Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntnis

gebracht, daß die Versteuerung der Pacht- und
Mietverzeichuiffc für das Kalenderjahr 1903 bi«
zum Ablauf des Monats Januar 1904 bei der
zuständigen Steuerstelle zu bewirken ist.

KSnigliches Hauptsteueramt, Biebrich.
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit

veröffentlicht. *
Wiesbaden, den 22. Dezember 1903.

Der Polizei-Präsident. I . V.: Faltke.

Bekanntmachung.
Es wird darauf hingcwiesen, daß es im eigenen

Interesse der Arbeitgeber liegt, bei Errichtung oder
wesentlichen Veränderungen ihrer gewerblichen An¬
lagen den Königlichen GewerbeaufstchtSbeamten
(Gewerbe-Inspektor) zu Rate zu ziehen, damit zur
Vermeidung nachträglicher Weiterungen und un¬
nötiger Kosten von vornherein diejenigen Ein¬
richtungen getroffen werden können, deren es zur Er¬
füllung der durch die Bestimmungen der 88 120a—d
der Gewerbeordnung den Betriebsunternehmer»
auferlegten Pflichten bedarf. *

Wiesbaden, den8. April 1897.
Königliche Polizei-Direktion,

gez. Karl Prinz von Rattbor.
Wird hiermit veröffentlicht.

Wiesbaden, den2. Mai 1903.
Der Polizei-Direktor: v. Schenck.

Bekanntmachung.
Um auch den in der Woche den Tag über

durch ihre BerusSgeschäfte in Anspruch genommenen
Personen Gelegenheit zur mündlichen Verhandlung
mit den Beamten der König!. Gewerbe-Inspektion
zu geben, finden für die Königliche Gewerbe-
Inspektion zu Wiesbaden besondere Sprech¬
stunden am 1. und3. Sonntag jeden Monats,
vormittags von 11V» bis mittags IV» Uhr und
am Sonnabend der 2. und 4. Woche jeden Monats
nachmittags von 5V» bis 7V- Uhr in deren Ge¬
schäftslokal, Bismarckring 14, 1, hier statt. *

Wiesbaden, den1. Oktober 1903.
Der Polizei-Präsident. I . V.: Falck«.

Bekanntmachung.
Waarenhaussteuer-Deranlaaung für daS

Steuerjahr 1904.
Auf Grund des 8 9 de» Gesetze«, betreffend

die Waarenhaussteuervom 18. Juli 1900 (Gesctz-
saminl. S. 294) wird hiermit jeder bereit« zur
Waarenhauiiteuer veranlagte Steuerpflichtige in
dem Regierungsbezirk Wiesbaden aufgefordert, die
Steuererklärung über den stcuervflichtigen Jahrer¬
umsatz nach dem vorgeschriebenenFormular in der
Zeit vom 25. Januar bis einschließlich
10. Februar k. I . dem Unterzeichneten schriftlich
oder zu Protokoll unter der Versickerung abmgcbcn,
daß die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen
gemacht sind.

Die oben bczeichneten Steuerpflichtigen sind
zur Abgabe der Steuererklärung verpflichtet, auch
wenn ihnen eine besondere Aufforderung oder ein
Formular nicht znzcgangen ist. Ans Verlangen
werden die vorgeschriebenen Formulare, denen zu¬
gleich die maßgebenden Bestimmungen beigcfügt
sind, von heute ab in dem Amtrlokal de« Unter¬
zeichneten, sowie de« Vorsitzende» jedes SteuerauS-
schusie« der Gewerbesteucrklaffe IV kostenlos
verabfolgt.

Die Einsendung schriitlidicr Erklärungen durch
die Post ist zulässig, geschieht aber auf Gefahr de»
Absender« und deshalb zweckmäßig mittelst Ein¬
schreibebriefes. Mündliche Erklärungen werde» von
den, Unterzeichneten im AmtSgebände, Luisen»
ftr-' ße 7, Zimmer Nr . 3, zwischen 10 und
12 Uhr Vormittags zu Protokoll entgegen-
gcnomnien.

Die Versäumung der obigen Frist hat gemäß
8 11 der Gesetzes, betreffend die Waarenhaussteucr.
den Verlust der gesetzliche» Rechtsmittel gegen die
Einschätzung für das Steuerjahr zur Folge.

Wissentlidi unrichtige oder unvollständige An¬
gaben oder wissentliche Verschweigung von steuer¬
pflichtigem Umsatz in der Steuererklärung sind mit
Strafe bedroht. *

Der Vorsitzende des Stcueraurschusses der
Gewerbesteuerklasse I:

Froehlich, RegierungSrath.



Polizei -Verordliittitl
über den Verkehr mit Kuhmilch.

Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten
Verordnung vom 20. September 1867, betreffend
die Polizeiverwaltung in den neu erworbene»
Landesteilen, sowie der §§ 143 und 144 des
Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung
vom 30. Juli 1883 lvird unter Aufhebung der
Polizei-Verordnungen vom 28. November 1889 und
8. Mai 1890 mit Zustimmung des Gemeinde
Vorstandes für den Stadtkreis Wiesbaden nach
stehende Polizei-Verordnung erlassen.

Z 1. Der Verkehr mit frischer, abgekochter
und sterilisierter Kuhmilch, saurer Milch und
Buttermilch ist im gcsundheitUchen Interesse der
Bevölkerung einer polizeilichen Überwachungunter
warfen.

Anzeigepflicht.
8 2. Wer in Wiesbaden gewerbsmäßig Kuh¬

milch einführe», feilhalten oder verkaufen will, hat
dies der Königl. Polizei-Direktion unter Angabe der
Bezugsquellen anznzeigcn. Ebenso ist jede Neu-
Einrichtung und Verlegung einer BetricbSstelle,
sowie jede Eröffnung eines Zweiggeschäfts innerhalb
der Stadt anzuzeigen. Die Anzeige ist schriftlich
zu erstatten oder mündlich zu Protokoll zu geben
und zwar für neue Betriebe spätestens 24 Stunden
vor der Eröffnung, für bereits bestehende spätestens
bi» zum Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung

Wer Milch von auswärts in die Stadt ein-
führt, sie dort feilhält oder verkauft, hat auf Ver¬
langen der Königliche»Polizei-Direktion durch eine
Bescheinigung eines beamteten oder eines hierzu
von der Königlichen Polizei-Direktion zugclassencn
approbierten Tierarztes den Nachweis zu führen,
daß in den bezüglichen auswärtigen Bezugsquellen
und landwirtschaftlichen Betrieben die Pflege und
Wartung, sowie der Gesundheitszustand der Kühe,
deren Haltung und die Beschaffenheit der Ställe'
dar Verhalten des Personals, die Behandlung der
Milchu. s. w. den Vorschriften dieser Polizei-Ver¬
ordnung entsprechen.

Bezeichnung der Verkaufsware«
8 3. Die Verkäufer von Milch sind verpflichtet,

die von ihnen feilgehaltenen Milchsorten entweder
als „volle Milch" oder als „Magermilch"
oder als „saure (dicke) Milch" oder als
„Buttermilch" oder als „Rahm " ausdrücklich
zu bezeichnen und die für jede Sorte bestimmten
Milchgefäße durch eine entsprechende deutliche und
nicht abnehmbare Aufschrift zu kennzeichen.

Werden geschlossene Milchwagen in Gebrauch
genommen, so ist die betreffende Aufschrift auf
diesen an den betreffenden Krahnen anzubriugcn.

Vollmilch ist solche Milch, die nach dem
Melke» in keiner Weise entrahmt oder verdünnt ist.

Magermilch ist die durch Abnehmeu des
ausgcschicdenen RahmS oder durchC-ntrifugiercn
entrahmte Vollmilch.

Beschaffenheit der für den Verkauf
bestimmten Milch.

8 4. Die in den Verkehr gebrachte Milch muß
frei sei» von allen Verunreinigungenund fremd¬
artigen Stoffen. Insbesondere muß sie in einem
solchen Zustande der Reinheit zum Verkauf kommen,
daß bei einstündigem Steden eines Liters Milch in
einem Gesäße mit durchsichtigem Boden ein Boden
ansatz nicht beobachtet werden kann.

8 5. Vom Verkehr ausgeschlossen ist:
». Milch, die infolge bevorstehenden AbkalbenS

eine Veränderung erlitten hat, oder die in
den ersten 10 Tagen nach dem Abkalben
gewonnen ist. . ^ vb. Milch von Kühen, die an Milzbrand,
Limgenseuche, Rauschbrand. Tollwut, Pocken,
Gelbsucht, Ruhr, Eutcrcnlzündungcn, Blut¬
vergiftung, namentlich Pyämie, Septicämie,
fauliger Gebärmutter- Entzündung oder an
anderen fieberhaften Erkrankungen leide»,
sowie von Kühen, bei denen die Nachgeb,irr
nicht abgegangen ist, oder bei denen krank¬
hafter Ausfluß aus den Geschlechtsteilen
besteht. . ^ ,

c.  Milch von Kühen, die an Maul- und
Klauenseuche, an Eutertubcrknlose oder an
allgemeiner Tuberkulose, falls sie mit Ab¬
magerung oder Durchsällen verbunden ist,
leiden. . . .

d. Milch von Kühen, die mit giftigen, in die
MilÄ übergehenden Arzneimitteln(Arsen,
Brechweinstein. Nießwurz, Opium, Eserin,
Ptiokarpin und anderen die Milchbeschaffen-
heit beeinträchtigenden Stoffen) behandelt
werden.

«. Milch, die Zusätze irgend welcher Art enthalt,
k. Milch, die blau, rot oder gelb gefärbt, mit

Schimmelpilzen besetzt, bitter, faulig,schleimig
oder sonstwie verändert oder verdorben ist,
Blutrestc oder Blutgerinscl enthält oder übel
necht.

8 6. Milch von Kühen, welche an Tuberkulose,
die nicht unter8 5o fällt, erkrankt find, darf nur
abgekocht oder sterilisiert in den Verkehr gebracht
werden. Saure und Buttermilch darf nicht ans
solcher Müch oder aus Milch der unter 8 5a bis
f bezeichneten Herkunft bereitet und muß im übrigen
unter richtiger Bezeichnung in den Verkehr gebracht
werden.

8 7. Aus Haushaltungen, m denen sich an
Cholera, Pocken,TyphuS,Fleckfieber,Ruhr,Scharlach
oder Diphtherie Erkrankte befinden, darf Milch so
lange nicht in den Handel gebracht werden bis eine
Bescheinigung des zuständigen Kreisarztes darüber
beigebracht ist, daß die Krankheit erloschen oder die
erkrankte Person aus der Haushaltung entfernt
ist, und daß eine vollständige Desinfektion der
Wohnräume. sowie der in der Milchwirtschaft zur
Benutzung kommenden Gegenstände stattgefunden dat.

Die Königliche Polizei-Direktion kann den
Verkauf von Milch aus solchen Grundstücken ver¬
bieten. auf welchen gesundheitsschädliche Zustände
herrschen, die nach dem Gutachten der zuständigen
Kreisarztes geeignet sind, die Entstehung oder Ver¬
breitung ansteckender Krankheiten zu begünstigen.
Das Einbringen von Milch nach Wiesbaden aus
Ortschaften, in denen eine der i» Absatz1 er¬
wähnten Krankheiten epidemisch austritt. ist so
lange verboten, bis der zuständige Kreisarzt be¬
scheinigt hat, daß die Epidemie erloschen und die
Gefahr der Weiterverbreitung der Krankheit be¬
seitigt ist.
Vorschriften betreffend Reinhaltung der

Kühe und der Melkenden.
8 8. Die Kühe müssen tauber gehalten, ihre

Euter vor dem Melke» sorgfältig gereinigt werde».
Die melkenden Personen haben vor dem Melken

Hände und Arme mit Seife gründlich zu waschen,
saubere Schürzen anznlegen und auch im übrigen
sich der größten Sauberkeit zu befleißigen.

Personen, die mit Ausschlag behaftet find oder
an ansteckenden oder ekelerregenden Krankheiten(zu
denen auch Blutschwärcn zu rechnen sind) leiden,
dürfen weder das Melken der Kühe, deren Milch
für den Verkehr bestimmt ist, selbst besorgen, noch
sonst mit der Behandlung oder dem Vertrieb der
Milch sich befassen. Dasselbe gilt von Perionen,
die mit ansteckenden Kranken in Berührung kommen.
Beschaffenheit der Räume, in welchen Milch

anfvewahrt wird.
8 9. Die für den Verkauf bestimmte Milch

darf nur in Räumen aufbewahrt werden, die stets
sauber und ordentlich, insbesondere möglichst staub-
frei gehalten, täglich ohne Ausnahme ausgiebig
gelüftet und kühl gehalten werden. Diese Raume
dürfen nicht als Wohn», Schlaf- oder Kranken¬
zimmer benutzt werden, auch mit Schlaf- oder
Krankenzimmern nicht in unmittelbarer Verbindung
stehen. _
Beschaffenheit der Stand-, Transport- und

M-tzgefätze.
8 10. Milch darf nur in solchen Gefäßen

aufbewahrt und transportiert werden, in denen
sie keine fremdartigen Stoffe anfnebmcii kann,
Gefäße aus Kupfer. Messing oder Zmk. Ton¬
gefäße mit verletzier Glasur, gußeiserne Gefäße mit
bleihaltiger Emaille sind nicht gestattet.

8 11. Als Transportgefäße dürfen nur gut
gearbeitete hölzerne, ferner Weißblech- oder GlaS-
gefäße, al« Meßgefäße nur Weibblechmasse ver¬
wendet werde». Die Transport- und Meßgefäße,
mit Ausnahme der GlaSgefäße, müsse» so weite
Ocffnungen haben, daß sie bequem innerlich mit
der Hand gereinigt werden können.

Die an den Transportgefäßen etwa vor¬
handenen Zapfkrahnen dürfen nur aus Holz,
Kupfer oder Messina bestehen. Bei Zapfkrahnen
aus Kupfer oder Messina muß durch eine gut
deckende Zinnschicht die Bildung von Grünspan
vollständig unmöglich gemacht werden.

8 12. Stand- und TranSportgefäße muffen
mit sestschließenden Deckeln versehen sein. Stroh,
Lapven. Papier und dergleichen dürfen als Ver¬
schluß- und Dichtungsmittel bei Milchgesaßen nicht
benutzt werden. Gummiringe als Dichtungsmittel
dürfen kein Blei enthalten.

Die Reinigung sämtlicher zur Verwendung
kommender Gefäße hat mit reinem, abgekochtem
Wasser zu geschehen. Ist Soda zur Reinigung
verwendet worden, so ist eine gründliche Nachspulung
mit abgekochtem Wasser unbedingt erforderlich.
Dem abgekocbteu Wasser steht Wasser aus solchen
zentralen Trinkwasserleitungeu gleich, die von der
staatlichen Aufsichtsbehörde genehmigt sind und
dauernd staatlich beaufsichtigt werden.

8 13. Milchgefäße dürfen auf Straßen oder
in Hausfluren, Höfen und Torfahrten nicht ohne
Aufsicht ausgestellt werden.

Beschaffenheit der Transportwage«.
8 14. Zum Transport der Milch, soweit er

nicht durch die Eisenbahn erfolgt, dürfen nur mit
einem stets sauber zu haltenden Lack- oder Ob
sarbenanstrich versehenen Fuhrwerke benutzt werden.

Die Milchgefäße muffen auf dem Fuhrwerk in
einem von allen Seiten geschlossenen, mit Zink
ausgeschlagcncn Ranm untergebracht sein, in welchem
sie vor dem Einfluß der Witterung und vor Ver¬
unreinigungen aus der Umgebung vollkommen
geschützt sind.

In dem für die Milchgefäße bestimmten Raum
darf außer den zur Benutzung bei den. Verkaufe
der Milch bestimmten Meßgefäßen nichts anderes
untergebracht fein.

8 15. SogenanuteS Gespül. Kiichenabfalle und
andere faulige oder leicht faulende Gegenstände
dürfen auf dem Milchwagen nur vollkommen ab¬
gesondert, auch überhaupt nur dann mitgeführt
werden, wenn sie sich in Gesäßen mit dichtschließcn-
den Deckeln befinden. Diese Gefäße sind nach
jedesmaliger Füllung wieder dicht zu schließen und
von dem ihnen etwa außen anhaftenden Schmutz
oder Abfall zu reinigen. '

8 16. Die Milchgefaßraume des Wagens
muffen ebenso wie die znm Einstelleu der Milch¬
flaschen dienenden Fachkaste» und Flaschenkörbc
täglich einer gründlichen Reinigung unterzogen

Krahnen an der Wagenwand geschlossener
Milchwagen, die nur ans Holz oder gut verzinntem
Kupfer oder Messing bestehen dürfen, sind ebenfalls
täglich sorgsam zu reinigen.

Sondervorschriften für Kindermilch,
Gesundheitsmilch«. s. w.

8 17. Für die Verkäufer von „Kindermilch",
Gesundheitsmilch", oder Milch mit ähnlichen

Name», durch welche der Glaube erweckt wird, die
Milch sei in gesundheitlicher Beziehung der ge¬
wöhnlichen Vollm'lch vorzuziehen, gelten daneben
noch folgende Bestimmungen:

Die Gewinnungs- und Verkaufsstatten für
solche Milch werden besonders überwacht, ebenso
der Betrieb, die Reinhaltung der Stallräume, der
Aufbewahrungsräume und der Gefäße, wie auch
der Gesundheitszustand, die Fütterung und die
Haltung der Kühe. „ .

Die Kühe sollen ni geräumigen, hellen, lustigen
Stallränmcu untergebracht sein, die mit undurch¬
lässigem, leicht zu reinigendem Fußboden und
ebensolchen Krippen, mit Wasserspülung und guten
Abflußvorrichtnngenversehen sind. Im Stalle
dürfen nur zur Gewinnung von Kindermilch be¬
stimmte Kühe ausgestellt werden.

An Futter kann verabreicht werden:
' Wiesenheu. Dasselbe muß gut gewonnen

sei», frische Farbe und aromatischen Geruch
besitzen, darf nicvt mit giftigen Pflanzen
und nicht in iiennenswertcr Weise mit wenig
gedeihlichen Kräutern durchsetzt, nicht
schimmelig, dumpfig, staubig'oder mit Be-
fallunqspilzen überzogen sein.
Stroh von Halmfrüchte«. Dasselbe
darf nicht dumpfen Geruch besitzen, nicht mit
Bcsallungspilzen besetzt und nickt mit schäd¬
lichen Kräutern durchmengt sein.

8. Roggen - und Weizenkleie. Dieselbe
muß gilt,unverfälscht und nickt verdorben sein.

4. Hafer-, Gersten-, Roggen-, Weizen-
und Maisschrot. Dasselbe muß gut.
unverfälscht und nicht verdorben sein.

5. Leinsamenmehl, nur in vorzüglicher
Qualität.
Getrocknete Biertreber, nur in Vorzug
licher Qualität.

Alle anderen Futtermittel sind verboten

Der Gesundheitszustand der Kühe ist vor ihrer
Einstellung durch den beamteten oder einen hierzu
von der Königlichen Polizei-Direkiion zugelassenen
approbierten Tierarzt zu untersuchen. Nur gesund
befundene Kühe dürfen eingestellt werden

Das Freisein von Tuberkulose ist frühestens
vier Wochen, fpälestcnr sechs Wochen»ach der Ein¬
stellung durch die vom beamteten oder einem hier
zu von der Königlichen Polizei-Direktion zugelaffenen
approbierten Tierarzt auSgesührte Tuberkulin-
Impfung nachzuweisen. . ..Die llnteriuchnng—nickt die Impfung 'st
nach je drei Monaten zu wiederholen, wahrend die
Tuberkulin-Impfung alljährlich zu erfolgen bat.
lieber die AvSsüdrnng ist Buch zu fuhren. Die
zur Überwachung zuständigen Beamten sind befugt,
icderzeit Einsicht in das Buch zu nehme». ,

Jede Erkrankung von Kühen an den m z 8
genannten Krankheiten ist — unbeschadet der zur
Bekämpfung von Viehseuchen vorgeschriebenen An¬
zeige an die Polizeibehörde— unverzüglich dem
beamteten Tierarzt anzuzeigen. Derartig erkrankte
Kühe, sowie an Verdauungsstörungenresp. Durch¬
fall oder Lecksucht erkrankte oder der Tuberkulose
verdächtige Kühe sind sofort dis zur Entscheidnngdes
beamteten Tierarztes aus dem Stalle zn̂ entfernen.

Die Benutzung von gebrauchtem stroh oder
Abfallstoffen als Streumaterial ist verboten.

Die Kindermilchkühe sind besonders sauber zu
baltCä'dm Melken ist die mit den ersten Strichen
gewonnene Milch zu beseitigen. Das Futtern darf
erst nach dem Melken erfolgen. .

Kindermilch darf nur in allseitig geschloffenen
Wage» oder Kosten transportiert und l» unge¬
färbten Glasgefäßen in den Verkehr gebracht
werden. Im Sommer ist für Kühlhaltung der
Wagen Sorge zu tragen.

Beaufsichtigung dcS Milchhandels.
8 18. Nickt nur den uiiiforniierten Polizei-

orga'neu, sondern auch den durch AuSweirkarte
legitimierten GesundheitSbeamtcn(Kreisarzt. KreiS-
tierarzt, KreiSassistcnzarzt, sowie sonstigen für diese
Zwecke etwa von der Polizei ernannte» Organen),
ist jederzeit die Besichtigung und Revision der
Verkaufsräume und Milchwagen, sowie der emzeln
transportierten Milchgefäße und die Entnahme von
Milchproben ohne weiteres zu gestatten. Ins¬
besondere müssen auch in den Straßen die Führer
von Milchwagen aus Erfordern jener Beamten
sofort halten und eine Revision des Wagens nebst
Inhalt zulassen.

Strafbestimmungen u. s. w
8 19. Sofern nicht nach anderen Gesetzen und

Verordnungen, insbesondere nach dem Nahrungs¬
mittelgesetz vom 14. Mai 1879. eine höhere Strafe
bewirkt ist, werden Übertretungen dieser Polizei-
Verordnung mit Geldstrafe von3 bis 30 Mk. oder
mit verhältnismäßiger Hafk geahndet.

8 26. Diese Polizei- Verordnung tntt am
1. Februar 1904 in Krast.

Wiesbaden, den 24. November 1903.
Der Polizei-Präsident, v. Schenck.

Verdingung
Die Arbeiten und Lieferungen zur Herstellung

der Entwässerungsanlage für die Erweiterungs¬
bauten der Gasfabrik (Loos III) sollen itn
Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen;
"" ^ Ängebotsformulare. VerdingungsunterlagenI
und Zeichnungen können während der Vormiltags-
dienststnnden in, Rathhause. Zimmer No 57, ein.
aeiehen. die Verdingungsunterlagen ausschließlich
Zeichnungen auch von dort gegen Baarzahlung
oder bestellgeldfreie Einsendung von 50 Pf. bezogen
" ^ Verschlossene und mit entsprechender Ausschristl
versehene Angebote sind spätestens bis

Dienstag, den S. Januar 1904,
Vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichen. „ I
Die Eröffnung der Angebote erfolgtm Gegen-1

wart der etwa erscheinenden Ailbleler.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und aur»H

gefüllten Verdingungsformular eingereichten An- k
geböte werde» berücksichtigt.

ZufchlagSsrist: 14 Tage.
Wiesbaden, den 17. Dezember 1903.

Ltadtbanamt, 1
Abtheilnng für KanalisationSwrsen

Verdingung.
Die Arbeiten und Lieferungen znr Herstellung

der Be- und Entwäflernngsanlag « einschl,
der Massenabortanlagefür den Neubau der Ober-
Realschule am Zietenring sollen,m Wege der
öffentlichen AnSichrcibung verdungen werden

AngebotSformulare, Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der Vormittags-
dienststunden im Rathhause. Zimmer No. 75. ein-
aeiehen. die Verdingungsunterlagen ausschließlich
Zeichnungen auch von Zimmer 57 gegen Baar.
zahlung oder bestellgeldfrere Einsendung von 50 Pf
bt5 XlÄle und mit entsprechender Aufschrist
versehene Angebote sind spätestens bis

Montag , de» 1«. Januar 1904,
Vormittags 11 Uhr»

hierĥr ^inznrêchen. ^ Angebote erfolgt in Gegen-
wart der etwa erscheinenden Anbieter. I

Nur die mit dem vorgeschriebenen und au«ge.>
füllten Verdingungsformular eingerelchten Angebotex
werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist: 14 Tage. ^ ■
Wiesbaden, den 30. Dezember 1903.

Stadtbanamt,
Abtheilnng für Canalisationswesen.

Bekanntmachung.
Montag , den 4. Januar 1904, Vor¬

mittags , soll in dem Nädtischen Walddistricte
Pfaffenborn" das nachfolgend bezeichnete Gehölz

an Ort und Stelle öffentlich meistbietend ver¬
steigert werden: „ .
1) 5 eichene Stämme von zusammen 3,43 Fmtr,
2) 9 buchene Stämme von zusammen 10,12 „
8) 329 Raummeter buchenes Scheitholz,
4) 44 „ buchenes Prügelholz und
5) 4500 buchene Wellen.

Auf Verlangen Creditbewilligung bis zum
1. September 1904. Das Stammholz kommt gegen
12 Uhr zur Versteigerung. .

Zusammenkunft Vormittags 10 Uhr vor
Kloster Clarenthal.

Wiesbaden, den 28. Dezember 1903.
Der Magistrat.

Verdingung.
Die käufliche Abnahme des sich imR-chnuugS-

jabre 1904 ergebenden Bruch-, Guß - und
Schmiedeeisens soll im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werden.

AngcbolsformulareundVerdingiinasunterlagen
können während der Vormittagsdienflstiindenim|Nlitdbanie 'limmer No. 57, gegen Baarzahliiiig.

oder bestellgeldfrcieEinsendung von 50 Pf. bezogen^
" ^ Verschlossene und mit der entsprechendenA»M
schrift versehene Angebote sind spätestens bis

Dienstag, den19 . Januar 1904,
Vormittags 11 Uhr, >»**•*

..dm
füllte» Berdiugungsformular eingereichten Angebote!
werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist: 14 Tage
Wiesbaden, den 29. Dezember 1903.

Stadtdauamt , „ .
Abtheilnng für

Verdingung.
Die Ausführung der Schreiner-Arbeiten

(Loos I und III ) und der Glaserarbeiten
lLoos I ») für den Umbau des Hauser Hermann¬
strobe 13 Hierselbst soll im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werden.

Angebotsformulare, Verdinqungrunterlagen
und Zeichnungen können während der VormtttagS-
dienststundcn im städt. Verwaltungsgebäude.
Friedrichstraße 15. Zimmer No. 9, eingesehen, die
VerdingungSnnterlage» auch von dort gegen Baar-
zahlung oder bestellgeldfreieEinsendung von 50 Pf.
^ ^ erschlossene und mit der Aufschrift„H. A. 56
Loos . . versehene Angebote sind spätestens bis

Dienstag, de« 5. Januar 1904,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einzureicken.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt unter Ein¬

haltung der obigen Loos-Reihenfolge in Gegenwart
der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und aus-
gefüllten Verdiiigunasformular cingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist: 30 Tage.
Wiesbaden, den 28. Dezember 1903.

Ltadtbanamt, Abtheilnng für Hochbau.
Bekanntmachung.

Der Fruchtmarkt beginnt während der
Wintermonate— Oktober bi« einschließlich März
— um 10 Uhr Vormittags.Städt. « ceife-Amt.

Viehhof -Bericht
für die Woche vom 24. bis 30. Dezember.

Pich-
gat ung

Es
waren
aufae-
trieven Qual. Preise von— bis

Stück per *1$
Ochsen.

n »
Kühe . .
Achweine
Mastkälb.
Landkalb.
Hammel

} 64
117
874

} 362
110

I.
II.
I.

II.

50 kg
Schlacht¬
gewicht
1 kg

Schlacht¬
gewicht

70
68
62
58
1
1
1
1

02
50
20
28

74 1—
70 —
68 —
60 -
l !06
11641 60
1 36

UCU ov.
Städtische Schlacht»,«»«-Verwaltung.

Kirchliche Anreigen.
Katholische Kirche.

Sonntag nach Neujahr. — 3. Januar.
Pfarrkirche zum hl. Bonifatius.

Erste hl. Messe um 6 zweite7 Militar-k
gottesdienst8. Kindergottesd,enst(Amt) 9. Hoch.«
amt 10, letzte bl. Messe tl -30 Uhr. ■,

Nachm. 2,15 Uhr Weihnachts-Andacht ml»
^ ^ An^ m Wochentagen sind die hl. Messen um
630 7 10. 7,40(Schnlmeffe) und 9,30 Unr.
' Mittwoch, den6. Januar, Fest der Erscheinm»

der Herrn, hl. drei Könige. Gebotener Felertcht
Die Kollekte im Hochamt ist m beiden Kirchen HI
den Asrikaverein bestimmt. GotteSdienstordniwS
wie am Sonntag. Nachm. 2,15 Uhr Andacht mit
^Äm ^DienStag und Samstag von 4—7 uni
nach8 Uhr Gelegenheit zur Beichte, ebenso a«
Feiertag lind Sonntag morgens von6 Uhr an.

Samstag nachmittag4 Uhr Salve.
Abendläuten5 Uhr.

Maria-Hilf-Kirche. . _
Frühmesse und Gelegenheit zur Beichte6.R

zweite hl. Messe mit Ansprache und gemelnschaM
hl. Kommunion des Gesellenvereins8, Kmdev
gottesdienst(Amt) 9. Hochamt Mit Predigt 10MNachm. 2.15 Uhr Christenlehre mit Andacht.

An den Wochentagen''"d tue heil Meffenu->
7. 7.45 und 9.15 Uhr. 7.45 Uhr sind SchulmM

Mittwoch, 6. Januar , Fest,der ErscheinuW
der Herrn oder der hl drei Könige; geboten^
Feiertag. Der Gottesdienst ist wie anSonnlaM

Donnerstag Morgen 7 Uhr bl. Messem d«
SchwesternhanSkapelle. .

Dienstag und Samstag nachm. 4—7 und NMt
8 Uhr Gelegenheit zur Beichte.
Mrthobiften -Gr »,rinde . Friedrichstr. 36, M

Sonntag, den3. Januar , vormittags9»/*
Predigt über Matth. 2, 13—23. Thema: Christ«
aus der Flucht. 11 Uhr: SonntagSsckule. Aden«
8 Uhr: Predigt über2. Tim. 4, 2. Tdema: W"
und Wort.

Montag. Mittwoch und Freitag, aben°
8'h Uhr: Ällianzgebctstunde, geleitet von He«>
Prediqer Carbinskh. M

Dienstag, Donnerstag und Samstag. aben°'
8'/- Ubr, Oranienstraße 54: Aüianzgebetstunm
geleitet von PredigerI . Schmcißrr.

_ I . Schmeißer, Prediger.

Druck und Verla« der L Schellenber »'lch«n Hos-Buchdruckerei in Dierbaden.
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